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Aus der Sitzung  
des Hauptausschusses  

am 23.01.2008 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 23.01.08 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
• Förderung der Kulturarbeit in der Gemeinde Schul-

zendorf 2008 
Beschluss Nr.: HA-13-07/1-01-08 

Der Hauptausschuss hat beschlossen, folgende Fördermittel 
gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kulturarbeit in der 
Gemeinde 2008 zu vergeben: 
 

Nr. Antragsteller Höhe der 
Zuwendung 

1 Verein Gartenfreunde und Eigen-
heimbesitzer e.V. 150,00 €

2 Verein Gartenfreunde und Eigen-
heimbesitzer e.V. 250,00 €

3 „Schulzendorfer Jazzsommer“ 500,00 €
4 Seniorenbeirat 400,00 €
5 Arbeitsgemeinschaft Schach 100,00 €
6 Schulzendorfer Feuerwehrverein 

1903 e.V. 
(Kidsfeuerwehr) 100,00 €

7 Schulzendorfer Feuerwehrverein 
1903 e.V. 
(Feuerwehrwettkampfmannschaft) 

 

397,00 €
8 Schulzendorfer Feuerwehrverein 

1903 e.V. 
(Jugendfeuerwehr) 200,00 €

9 Verein zur Wiederherstellung der 
Patronatskirche und des Dorfan-
gers Schulzendorf e.V. 589,45 €

 
 

Aus der Sitzung  
der Gemeindevertretung  

am 06.02.2008 
 
Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer ordentli-
chen Sitzung am 06.02.2008 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
• Änderung der stellvertretenden Ausschussbesetzung 
 Beschluss Nr. GV-06-08/1-02-08 

Die Gemeindevertretung hat beschlossen für den Aus-
schuss Soziales/Bildung/Kultur und Sport Frau Skupin 
(Fraktion CDU) als Stellvertreter für Herrn Deppe zu 
benennen. 

 
• Beitritt der Berlin Area Development Company 

GmbH (BADC) 
Beschluss Nr. GV-01-08/2-02-08 

Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat den Beitritt der 
Gemeinde Schulzendorf, vorbehaltlich der Zustimmung 
zum Gesellschaftervertrag, der Berlin Area Development 
Company GmbH (BADC) mit einem Geschäftsanteil von    
3 % beschlossen.  

 Amtsblatt für  
 die Gemeinde Schulzendorf              
     Schulzendorfer  
                Gemeindekurier 

15. Jahrgang * Nr.  02/08 * Schulzendorf, den 27.02.2008 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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• Beschluss der Gemeinde Schulzendorf zur formellen 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) zum 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Schulzendorf  
Beschluss Nr. GV-05-08/3-02-08 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schulzendorf hat 
die Abwägung der im Verfahren nach § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Flächennutzungspla-
nes mit Stand 15.05.2007 eingegangenen Anregungen ge-
mäß beiliegendem Protokoll beschlossen. 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schulzendorf bil-
ligte den Entwurf des Flächennutzungsplanes (Stand: 
01/2008) und beschloss die formelle Beteiligung zum Ent-
wurf des Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
 

Die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
2 BauGB findet im Rahmen einer öffentlichen Auslegung 
in der Zeit vom 17.03.2008 bis einschließlich 18.04.2008  

 

zu folgenden Zeiten  
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag  08:30   bis  12:00 Uhr  und  
 13:00   bis  15:00 Uhr 
Dienstag 08:30  bis  12:00 Uhr  und  
 13:00   bis  18:00 Uhr 

Freitag 08:30   bis  12:00 Uhr 
 

im Bauamt der Gemeinde Schulzendorf, Karl-Marx-Straße 
14 – 16, 15732 Schulzendorf statt. 
 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit seiner Begrün-
dung enthält den Umweltbericht. Als umweltbezogene 
Information zu diesem Flächennutzungsplan liegt der Land-
schaftsplan mit der darin enthaltenen Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung vor. 
 

Parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden, sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbarkommunen 
durchgeführt. 
 

Während der Auslegungsfrist können von Jedermann Anre-
gungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung des Flächennutzungsplanes unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
• Innenbereichssatzung für das Altdorf Schulzendorf  

Beschluss Nr. GV-47-07/4-02-08 
Die Gemeindevertretung hat die Innenbereichssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Alt-Schulzendorf 
in der Gemeinde Schulzendorf nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 
BauGB beschlossen. 
 
• Zustimmung zum Verkauf des Grundstücks Chem-

nitzer Straße 21, Flur 13, Flurstücke 404 und 405 
und Zustimmung zur Finanzierungs- und Belas-
tungsvollmacht 
Beschluss Nr. GV-07-08/5-02-08 

Die Gemeindevertretung hat dem Verkauf des Grundstücks 
in der Gemarkung Schulzendorf, Chemnitzer Straße 21, 
Grundbuchblatt 4513, Flur 13, Flurstücke 404 und 405, 
Größe 1.348 m², sowie die vorhandenen Aufbauten (Schup-
pen) nach öffentlicher Ausschreibung in zwei unvermesse-
ne Teilflächen von je ca. 674 m² zum Höchstgebot von 
80.000 € zugestimmt. 

Die Gemeindevertretung stimmte der Aufnahme einer Fi-
nanzierungs- und Belastungsvollmacht in Höhe von 
180.000,00 €  für das Grundstück der Gemarkung Schul-
zendorf, Chemnitzer Straße 21, Flur 13, Flurstücke 404 und 
405 der unvermessenen Teilfläche A  zu. 
 

Die Zustimmung durch die Gemeindevertretung gilt vorbe-
haltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des 
Landkreises Dahme-Spreewald. 
 
• Sicherung des Weiterbetriebs in der August-Bebel-

Strasse 73 (Begegnungsstätte/Bauhof) 
Beschluss Nr. GV-08-08/6-02-08 

Die Gemeindevertretung bekennt sich zur dauerhaften Nut-
zung der August-Bebel-Straße 73 als Begegnungsstätte und 
als Unterkunft für den Bauhof. 
Sie wird Mittel zur Sanierung und zum Umbau nach Maß-
gabe des Haushalts bereitstellen. 
 
 

Aus der Sitzung  
der Gemeindevertretung  

am 12.02.2008 
 
Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer außeror-
dentlichen Sitzung am 12.02.2008 folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
• Zustimmung zum Verkauf des Grundstückes Jahn-

straße 26, Flur 5, Flurstück 266 
 Beschluss Nr. GV-09-08/8-02-08 

 
Die Gemeindevertretung hat dem Verkauf des Grundstücks 
in der Gemarkung Schulzendorf, Jahnstraße 26, Grund-
buchblatt 4204, Flur 5, Flurstücke 266, Größe 918 m², so-
wie die vorhandenen Aufbauten nach öffentlicher Aus-
schreibung zum Höchstgebot in Höhe von 50.000,00 € 
(fünfzigtausend) zugestimmt. 
 

Die Zustimmung durch die Gemeindevertretung gilt vorbe-
haltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des 
Landkreises Dahme-Spreewald. 
 
• Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Schul-

zendorf für das Haushaltsjahr 2008 
Beschluss Nr. GV-45-07/9-02-08 

 
Die Gemeindevertretung Schulzendorf beschloss:  
 

1. die Haushaltssatzung der Gemeinde Schulzendorf für 
das Haushaltsjahr 2008 

 

2. den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 mit 
 

 seinen Bestandteilen gem. § 1 GemHV 
 den Anlagen 1 – 7 

 

3. den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die 
Jahre 2007 – 2011 

 
Die Satzung wird nachstehend bekannt gemacht. 
 
Die vorgenannten Beschlüsse können im vollen Wortlaut im 
Gemeindeamt Schulzendorf, Otto-Krien-Str. 26, in 15732 
Schulzendorf während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Schulzendorf  
für das Haushaltsjahr 2008  

 
Aufgrund der §§ 76 ff der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (GO) wird  nach Beschluss der Gemeindever-
tretung vom 12.02.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird  
 
1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 8.513.800,00  € 
in der Ausgabe auf 8.513.800,00  € 
und 
 

2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 5.921.700,00  € 
in der Ausgabe auf                                5.921.700,00  € 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf                    0,00 € 

 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
 ermächtigung auf 3.695.000,00 € 

 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite  
 auf  (1/6 des VwH)     1.418.966,67 € 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 

a)   für die land- und forstwirtschaftlichen  
  Betriebe ( Grundsteuer A) 250 v. H. 

b)   für die Grundstücke (Grundsteuer B)  340 v. H. 
2. Gewerbesteuer 340 v. H. 

 
§ 4 

 
(1) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben i. S. 

d. § 81 GO Abs. 1 Satz 4 sind über- und außerplanmä-
ßige Ausgaben 
 
• bei Personalausgaben (Hauptgruppe 4), wenn sie 

einen Betrag von 20.000,00 € im Deckungskreis 
übersteigen 

• beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsauf-
wand (Hauptgruppe 5 und 6), wenn sie einen Be-
trag von 25.000,00 € bei der jeweiligen Haushalts-
stelle übersteigen 

• bei den sonstigen Ausgaben des Verwaltungshaus-
haltes (Hauptgruppe 7 und 8), wenn sie einen Be-
trag von 20.000,00 €  bei der jeweiligen Haus-
haltsstelle übersteigen 

• bei Investitionsausgaben (Gruppe 92 – 96), wenn 
sie einen Betrag von 30.000,00 € bei der jeweili-
gen Haushaltsstelle übersteigen 

• bei Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 
98), wenn sie einen Betrag von 20.000,00 € bei der 
jeweiligen Haushaltsstelle übersteigen 

• bei den übrigen Ausgaben des Vermögenshaushal-
tes, wenn sie einen Betrag von 25.000,00 € bei der 
jeweiligen Haushaltsstelle übersteigen 

 
(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „kw“ (künftig 

wegfallend) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen 
dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden. 
 

(3) Als erheblich i. S. d. § 79 Abs. 2 Nr. 1 GO gilt ein 
Fehlbetrag, der 3 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens 
(433.065,00  €) des laufenden Haushaltsjahres über-
steigt. 
 

(4) Als erheblich sind Mehrausgaben i. S. d. § 79 Abs. 2 
Nr. 2 GO  dann  anzusehen,  wenn  sie  im  Einzelfall        
1 v. H. des Gesamtvolumens (144.355,00  €) des lau-
fenden Haushaltsjahres übersteigen. 
 

(5) Als geringfügig i. S. d. § 79 Abs. 3 GO gelten 
 

a)   Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaß-
nahmen, deren voraussichtliche Gesamtbaukosten 
nicht mehr als 50.000,00 € betragen, 

b)   Ausgaben für die Planung von Baumaßnahmen bis 
zu einem Betrag von  30.000,00 €. 

 
 Schulzendorf, den 13.02.2008 
 
 
gez. Dr. Burmeister 
Bürgermeister 
 
 

Finanzplan und Investitionsprogramm  
der Gemeinde Schulzendorf 

für die Jahre 2007 – 2011 
 
 
Aufgrund des § 83 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.Oktober 2001 (GVBl. I, S. 154) 
in der jeweils geltenden Fassung hat die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Schulzendorf am 12.02.2008 
 
1. das Investitionsprogramm für die Jahre 2007-2011 als 

Richtlinie für die Investitionsplanung beschlossen. 
 
Das Investitionsprogramm für die Jahre 2007 - 2011 
wird mit folgenden Gesamtsummen beschlossen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gesamtsumme ( € ) 
2007 2.040.600 
2008 1.756.900 
2009 3.536.900 
2010    384.000 
2011      34.000 
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2. Der Finanzplan für die Jahre 2007 -2011 wird mit 
folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen: 

 
 

 Einnahmen  ( € )  Ausgaben  ( € ) 
2007            9.829.300 9.829.300 
2008            14.435.500 14.435.500 
2009            12.657.100 12.657.100 
2010              9.851.700 9.851.700 
2011              9.719.600 9.719.600 

 
 
 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung  

der Gemeinde Schulzendorf 
für das Haushaltsjahr 2008 

 
Aufgrund des § 78 Abs. 5 Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I, S. 154) 
in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 und 2 und § 17 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schulzendorf, beschlossen am 24.03.2004, ver-
öffentlicht am 05.05.2004 im Amtsblatt für die Gemeinde 
Schulzendorf, dem Schulzendorfer Gemeindekurier,        
11. Jahrgang, Nr. 03/04, in der jeweils geltenden Fassung 
wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung der Ge-
meinde Schulzendorf für das Haushaltsjahr 2008 mit ihren 
Anlagen (Haushaltsplan, Finanzplan und Investitionspro-
gramm 2007 - 2011), von der Gemeindevertretung be-
schlossen am 12.02.2008, in der Zeit vom 28.02.2008  bis 
30.04.2008 während der Öffnungszeiten im Gemeindeamt 
Schulzendorf, Otto-Krien-Straße 26, Zimmer 10a, zur Ein-
sicht öffentlich ausliegt. 
 
Schulzendorf, den 14.02.2008 
 
 
gez. Dr. Burmeister 
Bürgermeister 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widerspruch zu Auskunftsersuchen aus dem 

Melderegister anlässlich der bevorstehenden 

Kommunalwahlen am 28.09.2008 

 
Nach § 33 des Brandenburgischen Meldegesetzes - BbgMel-
deG darf die Meldebehörde Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen, Listenvereinigungen und anderen Trä-
gern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen - 
also auch zu den Kommunalwahlen am 28.09.2008 - in den 
sechs der Wahl vorangehenden Monaten zum Zwecke der 
Wahlwerbung aus dem Melderegister Auskunft unter ande-
rem über Name, Vorname und gegenwärtige Anschriften 
erteilen. Nach Abs. 6 haben alle Wahlberechtigten das Recht, 
der Auskunft aus dem Melderegister zu widersprechen. Dies 

geschieht durch Abgabe einer schriftlichen Erklärung bei der 
Meldebehörde, bei der sie mit alleiniger Wohnung oder 
Hauptwohnung gemeldet sind. 
Einwohner, die mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung 
in der Gemeinde Schulzendorf gemeldet sind, können ihre 
schriftliche Erklärung an die 
 
 Gemeinde Eichwalde 
 Meldebehörde 
 Grünauer Straße 49 
 15732 Eichwalde 
 
richten. 
 
 
Schulzendorf, den 13.02.2008 
 
 
gez. Dr. Burmeister 
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung der Innenbereichssatzung 
für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

Alt-Schulzendorf  
nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB  
in der Fassung vom 19.11.2007 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schulzendorf hat in 
ihrer öffentlichen Sitzung am 06.02.2008 den Inhalt der 
Innenbereichssatzung für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Alt-Schulzendorf nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB in 
der Fassung vom 19.11.2007 als Satzung beschlossen.  
Die Satzung besteht aus der Plankarte mit der Darstellung 
der Abgrenzung des Innenbereiches (siehe beigefügte Plan-
karte in verkleinerter Form). 
 
Die Satzung (in der Fassung vom 19.11.2007) tritt am 
Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Satzung wird ab diesem Tag im Bauamt der Gemeinde 
Schulzendorf, Karl-Marx-Straße 14-16 während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Dienststunden:   
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag  08:30   bis  12:00 Uhr  und  
 13:00   bis  15:00 Uhr 
Dienstag 08:30  bis  12:00 Uhr  und  
 13:00   bis  18:00 Uhr 

Freitag 08:30   bis  12:00 Uhr 
 
 
 
Schulzendorf, den 13.02.2008 
 
 
gez. Dr. Burmeister 
Bürgermeister 
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Informationen des Bürgermeisters  
 
1. Hortbau 
 

Die Baustelle ist zu 85 % fertig. Folgende Restarbeiten sind 
noch zu erledigen: 
 

Fliesenarbeiten: Flur Kellergeschoss und Treppe Kellerge-
schoss; Malerarbeiten: Endanstrich der Wände, Lackieren der 
Türen, der Treppe, der Geländer und der Leitungen; 
Fußbodenarbeiten: Verlegung Linoleum in allen Räumen 
Tischlerarbeiten: Einbau der Innentüren: 
Elektroarbeiten: Endmontage der Schalter und Dosen; 
Werksteinarbeiten: Überarbeiten der Treppenstufen und neuer 
Werkstein auf den Podesten. 
 

Alle Arbeiten können bis Ende des 1. Quartals abgeschlossen 
werden. 
 

In den Haushaltsentwurf sind Mittel für eine Fassadensanie-
rung und einen neuen  Eingang eingestellt. Diese Arbeiten 
werden noch vor Übergabe des Hortes ausgeführt, damit keine 
Bauarbeiten stattfinden, wenn der Hortbetrieb läuft. Das Ge-
bäude wird Mitte Mai fertig sein, dann erfolgt der Umzug. 
 
2. Pflegeheim 
 

Das Heim wird zum 1. März 2008 seinen Betrieb aufnehmen. 
 
3. Grundschule 
 

Am 19.12.2007 fand eine Begehung mit Herr Zimmermann 
vom LDS statt.  
Es konnte eine Lösung für die Türen, die durch die Kinder 
schwer zu öffnen waren, gefunden werden. Die Eingangstür 
wurde mit Feststellern versehen. Alle Türen, die dem Zugang 
zum Atrium bzw. zu den Treppenhäusern dienen, müssen 
bleiben wie sie sind. Bei allen anderen Türen konnte der 
Schließmechanismus  so eingestellt werden, dass sich die 
Türen leichter öffnen lassen.  
 

Um die angespannte Verkehrssituation in der Illgenstraße vor 
Schulbeginn zu entschärfen, bleibt vorübergehend der Zaun-
eingang zur Schule geschlossen. 
Wir fordern alle Verkehrsteilnehmer auf, die Straßenverkehrs-
ordnung einzuhalten. Diese verbietet gegenwärtig das Halten 
im gekennzeichneten Bereich vor der Schule in den Zeiten von 
07.00 bis 08.00 und 12.00 bis 15.00 Uhr. 
 
4. Baudurchführung für die Straßenbeleuchtung 
 

Die Beleuchtungsanlagen in der Karl-Marx-Straße sind kom-
plett fertig gestellt.  Die VOB-Abnahme erfolgte am 
15.01.2008. 
In der Hans-Sachs-Straße erfolgte die Abnahme am 
29.01.2008. 
 
5. Baumkontrolle  
 

Zurzeit werden umfangreiche Baumpflegemaßnahmen in der 
Rosa-Luxemburg-Straße ausgeführt. Sie umfassen neben der 
normalen Totholzentfernung, etliche Baumfällungen und Kro-
nenreduzierungen. 

 

6. Umsetzung Baumpflanzkonzept 
 

Die Fa. Prüfer hat im Dezember die Baumpflanzungen in der 
Waldstraße durchgeführt. Die Leistung wurde vor Weihnach-
ten mängelfrei abgenommen. Unmittelbar nach der Abnahme 
waren bereits erste Sachbeschädigungen an den Neupflanzun-
gen zu verzeichnen. So wurde in der Waldstraße vor dem 
Grundstück 72  ein Baum komplett gestohlen und bei den 
Nachpflanzungen (Erstpflanzung Januar 2005) im Uhlandring 
vor dem Grundstück 28 wurde die Krone unsachgemäß be-
schnitten. Die Gemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstat-
tet. Beide Bäume müssen wieder ersetzt werden. 
 
7. Straßenbeleuchtung 

 

Die Gemeindevertretung hat aus wirtschaftlichen Erwägungen 
entschieden, die alten Masten der Straßenbeleuchtung nicht in 
das Eigentum der Gemeinde zu übernehmen.  
Die eon.e.dis demontiert  im I. / II. Quartal 2008 sämtliche 
Freileitungen. Damit ist verbunden, dass in etlichen Straßen 
keine Beleuchtung mehr vorhanden ist.  
Das umfasst den Bereich westlich der Miersdorfer Straße 
zwischen dem Mühlenschlag und der Dahlewitzer Chaussee, 
Straßen im Eichberg – wie Akazienweg, Ulmenweg, Wiesen-
weg, Egelsteg, Birkenweg, Lilienweg, Am Abhang, Auf der 
Höhe, Finkenweg, A.-Bebel-Straße, Puschkinstraße, Erlenweg, 
Dohlenstieg und Teile der Weimarer Straße und Coburger 
Straße. 
In den unbefestigten Straßen wird in Verbindung mit dem Stra-
ßenausbau in der Regel auch neue Straßenbeleuchtung gebaut. 
 
8. Zum Sondervermögen Kindertagesbetreuung für Kin-

der im Alter von 0 - 3 
 

Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen eingerichtet, aus 
dem Maßnahmen gefördert werden, die der Verbesserung der 
Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren dienen. Wir 
haben einen formlosen Antrag gestellt – die Richtlinien wer-
den erst erarbeitet – und Bedarf für die Sanierung des „Wald-
friedens“ angemeldet. Es ist eine Förderung in Höhe von 90 % 
in Aussicht gestellt worden.  
 
9. Zur Anlage eines Geh- und Radwegs im Altdorf     

(Vorlage Bündnis) 
 

Das Umweltamt hat auf unsere Anfrage, ob die vorgeschlagene 
Trassenführung möglich sei, eine ablehnende Antwort gege-
ben. Eine naturschutzrechtliche Genehmigung oder Befreiung 
wird nicht in Aussicht gestellt. Die Beeinträchtigungen werden 
als zu schwerwiegend beurteilt. 
 
10. Zum Ortszentrum 
 

Die Arbeiten werden zügig fortgesetzt. Der Terminplan wurde 
konkretisiert. Hochtief geht davon aus, dass Anfang Oktober 
2008 eingekauft werden kann. Mit der Fertigstellung des Rat-
hauses ist erst Mitte 2009 zu rechnen. 
 
11. Zur Besetzung der Schulleiterstelle an der Grundschule 
 

Das Staatliche Schulamt hat das Bewerberverfahren erneut 
eröffnet. Neben den beiden bisherigen Bewerberinnen hat sich 
Herr Freese um das Amt beworben und ist in das Verfahren 
einbezogen worden. Der Schulträger ist aufgefordert, eine 
Stellungnahme zur Besetzung der Leiterstelle abzugeben. 
Die zuständige Schulrätin strebt an, das Verfahren so abzu-
schließen, dass das Schuljahr 2008/09 durch den berufenen 
Leiter vorbereitet wird. 

NICHTAMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN 
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Aus den Ämtern 
 
Amt für Soziales, Bildung und Kultur 
 
 
• Kulturreihe Schulzendorf 
 
 

“Etwas Flamenco“  

mit Olga Lomenko und Uli Singer  
 

Donnerstag, 27.03.2008 19.30 Uhr 
 
Das Programm über Leidenschaft, Gefühle, Eifersucht, Lust und 
Liebe? ehrlich und unbefangen wie das Rasseln der Kastagnetten, 
das uns dem Alltag entreißt und unsere Sinne leichter macht. 
 
 

„Das italienische Liederbuch“  
 

Donnerstag, 24.04.2008 um 19.30 Uhr 
 
Wolfgang Hosfeld und Brigitte Hube-Hosfeld  
 

bringen uns die Verse von Paul Heyse (1. Nobelpreisträger für 
schöne Literatur) nahe, die uns Einblicke in das italienische 
Volksleben des 18./19. Jhd. geben. Die naiven, neckischen Verse 
werden mit Musik umrahmt. Es spielen Brigitte Breitkreuz  (Gitar-
re) und Karin Liersch (Cello).   
 

Veranstaltungsort:  Patronatskirche Schulzendorf,  
                                   Dorfstraße (Altdorf) 
 

Karten im Vorverkauf  erhalten Sie für je   8 € zu den Sprechzei-
ten des Gemeindeamtes und an der Abendkasse in der Patronats-
kirche für je 9 €. 
 

Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen entneh-
men Sie bitte  aus den Aushängen sowie auf unserer Internetseite 
www.schulzendorf.de/Aktuelles  oder unter www.kulturwerk-
zews.de. 
 
• Seniorenfahrt 2008 
 

Die diesjährige Seniorenfahrt führt am 03.07.08 nach Templin. 
Anmeldungen nimmt Frau Krägel unter Tel.: 431-22 entgegen. 
 
• Kinderfest in Schulzendorf 
 
Unter dem Motto "Der wilde Westen" gestalten viele Helfer und 
Mitwirkende aus Kindereinrichtungen, Schule, Vereinen und 
Gewerbetreibende ein großes Kinderfest am 31.5.2008 in der Zeit 
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Schulgelände Illgenstraße 
26 in Schulzendorf.  
Wer noch eine Idee hat und sich auch gern beteiligen möchte, 
meldet sich bitte bei Frau Krägel: Telefon:033762-43122 
(m.kraegel@schulzendorf.de) 
 
 
• Bibliothekstreffs 
 
Mittwoch, 26.03.2008, 10.00 Uhr 
 

Themenvormittag:  
 

„Wie gefährlich ist Scientology?  
Struktur, Aktivitäten und Ziele einer 
 umstrittenen Psychoorganisation 

 
Ein Vortrag von und mit Herrn Dr. Michael Utsch 

Mittwoch, 30.04.2008, 10.00 Uhr 
 

Themenvormittag:  
 

„Friedrich der Große –  
Eine Fiktion und Rekonstruktion“ 

 
Lesung und anschließendes Gespräch mit Herrn Dr. 
Detlef Rüster 
 
Wir möchten alle literaturinteressierten Bürger zum Bibliotheks-
treff einladen. In gemütlicher Runde werden neue und bekannte 
Bücher vorgestellt und es finden Veranstaltungen zu populären 
Themen statt. Jeder, der es möchte, kann sich aktiv beteiligen. 
 
Der „Bibliothekstreff“ findet jeden letzten Mittwoch im Monat um 
10.00 Uhr in der Bibliothek Schulzendorf, Illgenstraße 26 statt. 
Wir würden wir uns auch dieses Mal wieder über eine rege Betei-
ligung freuen.  
 
 

Ortsspezifische Nachrichten 
 

Grundschule Schulzendorf 
 
• Schulweglotsen gesucht! 
 
Die Verkehrssituation vor der Grundschule Schulzendorf gestaltet 
sich nach wie vor schwierig. In einem Punkt sind wir uns jedoch 
alle einig: Wir alle möchten, dass „unsere Kinder“ sicher in der 
Schule ankommen.  
 
Zur Unterstützung soll recht bald ein Schulweglotsendienst ein-
gerichtet werden.  
Er hat die Aufgabe, unsere Schülerinnen und Schüler auf dem 
Weg zur Schule und zu besonderen schulischen Veranstaltungen 
vor Gefahren im Straßenverkehr zu schützen.  
 
Schulweglotsen können Schülerlotsen (Schülerinnen und Schü-
ler) und Verkehrshelfer (ehrenamtlich tätige Erwachsene) sein.  
 
Unsere Grundschule sucht noch interessierte Mitstreiter, die schon 
am Morgen wachsam sind. Die Gemeinde Schulzendorf hat be-
reits die nötige Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Gemeinsam 
mit der Verkehrswacht kümmern wir uns um Ihre Ausbildung. 
 
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bitte bei unserer Sek-
retärin Frau Heinrich (033762/40115).  
 
 
Ines Hackbarth 
Grundschule Schulzendorf 
 
 
• Unser Sammeldrache braucht neues Futter! 
 
Seit 5 Jahren füttern wir Meike, den fleißigen Sammeldrachen, mit 
leeren Patronen oder Kartuschen aus Druckern, Kopierern und 
Faxgeräten sowie alten Handys. 
 
Mehr als 100 Millionen Kartuschen werden pro Jahr alleine in 
Deutschland verbraucht. Davon werden circa 80 % im Restmüll 
vernichtet, obwohl eine erneute Verwendung relativ einfach ist.  
 
Mit Meike können wir diese Kartuschen der Wiederverwendung 
zuführen. Sie dankt es uns mit  Grünen Umwelt-Punkten, soge-
nannten GUPs. Diese können wir dann wiederum gegen tolle 
Waren eintauschen. 
 
So tauschte unsere Grundschule schon vor zweieinhalb Jahren ca. 
4 500 GUPs gegen eine qualitativ hochwertige Digitalkamera! 
Und das war nur durch IHRE MITHILFE möglich. Auch neue 
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Kopfhörer für das Computerkabinett konnten wir eintauschen- 
einfach so, gegen IHRE leeren Tintenpatronen oder alten Handys.  
 
Wir sammeln weiter- einerseits der Umwelt zuliebe, andererseits 
um unsere Schule in den Bereichen PC und Präsentation weiter 
auszustatten. 
 
Unsere Sammelkiste steht gleich im Sekretariat. Aber bitte vor-
sichtig „einwerfen“- die Patronen dürfen nicht kaputtgehen.  
 
Vielen Dank! 
 
 
Ines Hackbarth 
Grundschule Schulzendorf 
 
 
• Literaturzirkel 
 
Wir möchten alle literaturinteressierten 
Bürger zum „Literaturzirkel“ einladen. 
In gemütlicher Runde, werden neue und bekannte Bücher 
vorgestellt. Jeder der möchte, kann sich beteiligen und an einer 
lebhaften Diskussion rund ums Thema Buch teilnehmen.  
Frau Effler, Leiterin des Literaturzirkels, wird das Buch kurz 
vorstellen und Anregungen geben, über welche Figuren, An-
sichten und Entwicklungen im Buch wir zu einem Gedanken-
austausch kommen können. 
 
Thema am  Dienstag, 25.03.2008, 19.00 Uhr 

 
Thomas Brussig: „Wie es leuchtet“ 
 

 
 
Thema am Dienstag, 29.04.2008 

 
Jonathan Franzen: „Die Korrekturen“ 

 
Der „Literaturzirkel“ findet jeden letzten Dienstag im Mo-
nat um 19.00 Uhr in der Bibliothek Schulzendorf statt.  
Wir freuen uns auf Sie. 
 
 
Tel: 033762 / 93070 (Bibliothek) 
Tel: 033762 / 49735 ( Fr. Effler, Leiterin des Literaturzirkels) 
 
 
 
Der Seniorenbeirat Schulzendorf 
 
lädt zu folgenden zwei Veranstaltungen recht herzlich ein: 
 
• Frühjahrsmodenschau 
 
am  Mittwoch, dem 12.03.08  
 
Beginn: 14.00 Uhr 
Ort: Sport- und Mehrzweckhalle Schulzendorf 
 Walther-Rathenau-Straße 

• Filmnachmittag  
 
bei Kaffee und Gebäck 
 
am  Mittwoch, 17.04.08  
 
Beginn: 14.00 Uhr 
Ort:  Sport- und Mehrzweckhalle Schulzendorf 
  Walther-Rathenau-Straße 
 
Thema: 
 
- Weihnachtsfeier 2007 
 
Der Unkostenbeitrag beträgt jeweils 2 €. 
 
Anmeldungen 
für die Modenschau bis 01.03.08 und  
für den Filmnachmittag bis 05.04.08  
bei Irene Burmeister 40143 oder Waltraud Mann 821801. 
 
 
Der Seniorenbeirat lädt ein: 
 
zur  Busfahrt in den Frühling 
 
am: Dienstag, dem 29. April 2008 
 
Abfahrt: 9.00 Uhr ab Gemeindeamt  über Mehrzweckhalle, 
Apotheke und Café Stadion 
 
Rückkehr: gegen 17.00 Uhr 
 
1. Station:  Spargelhof Klaistow 
2. Station: Kleiner Stadtbummel mit Ausblick von der     

Insel Werder 
3. Station: Fahrt durch die Baumblüte zum Kaffee-

Trinken beim Obstbauern Eckert in Plötzin 
(bei Werder) 

 

Unkostenbeitrag:  19,- €  (Fahrtkosten, Kaffee und      
Kuchen, Weinverkostung) 

 

Anmeldungen bei Frau I. Burmeister, Tel.: 033762 / 40143, 
Schulzendorf, Chemnitzer Str. 54 
Die Kassierung erfolgt bis zum 19.04.08. 
 
Schulzendorfer Feuerwehrverein 1903 e.V. 
 
Am Gründonnerstag, den 20.03.2008, findet ab 18.00 Uhr in 
Schulzendorf das nunmehr  
 

15. Osterfeuer  
 

auf der Freifläche Ritterschlag (an der Ernst-Thälmann-Straße) 
statt. Für das leibliche Wohl sowie kalte und warme Getränke 
sorgen wieder die Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf und der 
Schulzendorfer Feuerwehrverein 1903 e.V. Im Laufe des  
Abends wird aus Anlass des "Halbjubiläums" ein Feuerwerk 
gezündet. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch DJ 
Marcus Ott vom A 10-Radio. Der Eintritt ist wie immer frei. 
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